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22. Zuschüsse für schleswig-holsteinische Maskenproduk-
tion in der Corona-Pandemie - Kein Förderbedarf vorhan-
den 

 
Mit der Förderung von Produktionsanlagen für Persönliche 
Schutzausrüstung wollte das Wirtschaftsministerium einen Bei-
trag zur Versorgungssicherheit in der Corona-Pandemie leisten. 
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Förderrichtlinie war 
allerdings kein Mangel an Schutzausrüstung und insbesondere 
an Schutzmasken mehr erkennbar. Zudem hatte der Bund bereits 
vorher ein entsprechendes Förderprogramm mit vergleichbaren 
Inhalten aufgelegt. 
 
In Schleswig-Holstein wurden am Ende 3 Förderungen über 
2,3 Mio. € aus EU-Mitteln bewilligt. Die geförderten Unternehmen 
hatten ihre Investitionsentscheidung alle bereits deutlich vor 
Veröffentlichung der Richtlinie getroffen und damit auf die Preis-
signale und öffentlichen Beschaffungsmaßnahmen reagiert. Der 
zusätzlichen Förderung der Investitionen hätte es nicht bedurft. 
 
Mittlerweile beklagen alle geförderten Unternehmen den auf 
Überkapazitäten beruhenden Preisverfall. Eine einmalige Investi-
tionsförderung bietet keine Gewähr für eine dauerhafte Schutz-
masken-Produktion und leistet somit keinen Beitrag zur Versor-
gungssicherheit im Land. Langfristig wirksame Maßnahmen 
dazu müssten vom Bund veranlasst werden. 

 
22.1 Bund fördert Maskenproduktion, das Land zieht verspätet nach 

 
Die Corona-Pandemie sorgte ab Februar 2020 für einen steigenden 
Bedarf an Persönlicher Schutzausrüstung (PSA), insbesondere an medi-
zinischen und FFP2-Masken. Die Nachfrage stieß auf ein eingeschränktes 
Angebot aufgrund von Lieferschwierigkeiten aus dem asiatischen Raum. 
Um zur Versorgungssicherheit beizutragen, reagierte der Bund am 
20.05.2020 mit einer Richtlinie zur Förderung von PSA-Produktions-
anlagen. 
 
Auch die Landesregierung Schleswig-Holstein suchte ab April 2020 nach 
Möglichkeiten, die Versorgung mit Masken im Land zu verbessern. Das 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus 
(Wirtschaftsministerium) wollte mit einer Förderrichtlinie Anreize für eine 
einheimische Maskenproduktion setzen. Klar war den Entscheidungsträ-
gern bereits zu diesem Zeitpunkt, dass es weiterer Instrumente bedürfte, 
wollte man die Produktion auch dauerhaft erhalten. Genannt wurden lang-
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fristige Lieferverträge, die Bereitschaft zur Zahlung von Preisaufschlägen 
und die Aufnahme zusätzlicher Vergabekriterien in den Ausschreibungen 
wie etwa die Honorierung nachhaltiger und krisenfester Produktion. 
 
Veröffentlicht werden konnte die Richtlinie letztlich erst mehrere Monate 
später. Ausschlaggebend hierfür waren u. a. Abstimmungserfordernisse 
und notwendige Verfahrensschritte aufgrund des Einsatzes von Mitteln 
des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung. 
 
Mittlerweile war die Bundesförderung bereits in vollem Gange. Außerdem 
hatte sich die Versorgungssituation deutlich entspannt. Bereits Anfang 
Juni 2020 hatte die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR mitge-
teilt, dass die strategische Maskenreserve des Landes gefüllt sei, es eine 
Vielzahl an Anbietern gebe und Abfragen bei öffentlichen Auftraggebern 
des Landes auf keine Engpässe hindeuteten. 
 
Im Zuge der Anhörung zur Landes-Richtlinie im Juli 2020 hatte der LRH 
sowohl die verbesserte Beschaffungssituation als auch die parallele Bun-
desförderung problematisiert. Er hatte angemahnt, vor einer Richtlinien-
Veröffentlichung Informationen über die bereits durch die Bundesförderung 
geschaffenen Kapazitäten einzuholen sowie den Bedarf kritisch zu hinter-
fragen. Zudem hatte er die federführende Rolle des Bundes in Sachen 
Versorgungssicherheit betont. Somit gab es begründete Zweifel, ob die 
vorgesehene Richtlinie § 23 der LHO gerecht würde. Demnach sind Zu-
wendungen nur für solche Zwecke zulässig, denen ein erhebliches lan-
despolitisches Interesse zugrunde liegt, das ohne Zuwendung nicht im 
gewünschten Umfang befriedigt werden kann. 
 
Das Wirtschaftsministerium ließ sich durch die Einwände nicht von seinem 
Fördervorhaben abbringen. Eine weitere Bedarfsprüfung fand nicht statt, 
und die Richtlinie wurde am 24.08.2020 veröffentlicht.1 Eine Flankierung 
der Investitionsförderung durch Weichenstellungen im Beschaffungswesen 
(Inaussichtstellen langfristiger Lieferverträge oder Aufnahme zusätzlicher 
Vergabekriterien) fand nicht statt. 
 
Das Wirtschaftsministerium weist darauf hin, dass die Gesamtsituation 
im Sommer 2020 noch unsicher und die weitere Entwicklung der pandemi-
schen Lage offen gewesen sei. Man habe alle möglichen Vorkehrungen 
treffen wollen, um der Pandemie entgegenzutreten. Daher sei trotz insge-
samt verbesserter PSA-Lage und paralleler Bundesaktivitäten vorsorglich 
an den im Frühjahr 2020 gefassten Plänen festgehalten worden. Im Nach-

                                                      
1  Vgl. Richtlinie zur Förderung einzelbetrieblicher Investitionen von Unternehmen zum Auf- 

und Ausbau der Produktion von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) in Schleswig-
Holstein im Rahmen des Landesprogramms Wirtschaft (LPW) Amtsbl. Schl.-H. 2020 
S. 1233. 
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hinein - mit wachsender Erkenntnis über die Entwicklung der Pandemie 
und die PSA-Versorgungslage - stimmt das Wirtschaftsministerium der 
Einschätzung zu, wonach die schleswig-holsteinische Förderrichtlinie ggf. 
entbehrlich gewesen wäre. 
 
Der LRH erkennt an, dass in einer von großer Unsicherheit geprägten Si-
tuation Entscheidungen getroffen werden mussten, ohne auf Erfahrungs-
werte zurückgreifen zu können. Er bleibt aber bei seiner Auffassung, dass 
das Land angesichts der im Sommer 2020 bereits vorliegenden Fakten auf 
eine eigene Förderrichtlinie hätte verzichten sollen. 
 

22.2 Wo kein Mangel mehr herrscht, läuft die Förderung ins Leere 
 
Ursprünglich hatte das Wirtschaftsministerium ein Fördervolumen von 
3 Mio. € aus EU-Mitteln für Investitionen in PSA-Anlagen vorgesehen. Be-
willigt wurden bis zum Auslaufen der Förderrichtlinie Ende 2021 gut 
2 Mio. € an 3 Unternehmen, die jeweils in die Produktion von Schutzmas-
ken eingestiegen waren. Das Interesse an der Förderung hielt sich aus 
mehreren Gründen in Grenzen: Zum einen ist die Produktion von Schutz-
masken mit anspruchsvollen regulatorischen Hürden (Hygieneanforderun-
gen etc.) versehen. Außerdem hatte sich die Marktlage relativ schnell wie-
der geändert, sodass nicht mehr von dauerhaft hohen Maskenpreisen 
auszugehen war. Da gleichzeitig auch keine Abnahmegarantien oder Ähn-
liches gewährt werden konnten, blieb es bei wenigen Förderanträgen. 
 
Die schließlich geförderten Unternehmen hatten mit ihren Investitions-
maßnahmen allesamt bereits deutlich vor Antragstellung und Veröffentli-
chung der Förderrichtlinie begonnen. Dass dennoch gefördert werden 
konnte, lag an einer Sonderregelung der Richtlinie, die entgegen den übli-
chen Bestimmungen einen Maßnahmenbeginn vor Antragstellung und 
Erstkontakt mit der Bewilligungsbehörde erlaubte. 
 
Ursächlich für den Einstieg in die Maskenproduktion waren die bei Pla-
nung der Investitionsentscheidungen noch günstig erscheinenden Absatz-
erwartungen und öffentliche Beschaffungsaufträge (u. a. vom Bundesmi-
nisterium für Gesundheit sowie dem Land Schleswig-Holstein und der 
Freien und Hansestadt Hamburg). Die ergänzende Förderung des Landes 
konnte zu dem späten Zeitpunkt im August 2020 somit keine zusätzlichen 
Produktionsanreize mehr setzen, sondern diente lediglich der monetären 
Unterstützung ohnehin geplanter und in die Wege geleiteter Investitionen. 
 
Das Wirtschaftsministerium erläutert, dass die Sonderregelung zum vor-
zeitigen Maßnahmenbeginn durch die Europäische Kommission ausdrück-
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lich zugelassen worden sei. Die Mitgliedstaaten seien sogar aufgefordert 
worden, die Regelung für Maßnahmen im Bereich Gesundheit zu nutzen. 
 
Der LRH stimmt zu, dass es zulässig war, die Regelung in Anspruch zu 
nehmen. Im Ergebnis hat sie aber dazu geführt, dass Mitnahmeeffekte 
verstärkt wurden und ausschließlich bereits in der Umsetzung befindliche 
Projekte gefördert wurden. 
 

22.3 Fördermittelempfänger beurteilen Aussichten skeptisch 
 
Bei Vor-Ort-Besuchen im Herbst 2021 hat der LRH festgestellt, dass in 2 
von 3 geförderten Unternehmen eine reguläre Maskenproduktion erfolgte. 
Im dritten Fall hatte es aufgrund diverser Schwierigkeiten im Hinblick auf 
die regulatorischen Anforderungen immer wieder Verzögerungen im Pro-
jektablauf gegeben. Da auch noch kein Personal im erforderlichen Umfang 
eingestellt worden war, fand bis November 2021 keine Maskenproduktion 
im Regelbetrieb statt. Das Förderprojekt konnte folglich nicht zur Entspan-
nung der Angebotsknappheit in der Frühphase der Pandemie beitragen. 
 
Alle vom LRH befragten Förderempfänger teilten dem LRH darüber hinaus 
mit, dass sie die Marktaussichten inzwischen deutlich schlechter als bei 
Antragstellung einschätzten. Daraus folgt, dass nicht sämtliche der ur-
sprünglich geplanten Investitionen getätigt wurden und/oder die Maschi-
nen nicht unter Volllast laufen. Nach dem anstehenden Auslaufen öffentli-
cher Beschaffungsaufträge rechneten die Unternehmen im Herbst 2021 
mit einer sich weiter verschlechternden Auftragslage. Als Hauptgrund wur-
den Überkapazitäten und die eingeschränkte preisliche Wettbewerbsfähig-
keit gegenüber asiatischen Maskenproduzenten genannt. Ohne ein geän-
dertes Beschaffungsverhalten der öffentlichen Auftraggeber im Sinne einer 
Bevorzugung regionaler Anbieter könnten die bestehenden Kapazitäten 
voraussichtlich nicht aufrechterhalten werden. 
 

22.4 Falsches Instrument, um Förderziele zu erreichen 
 
Der Fördererfolg einer Maßnahme ist an den ursprünglichen Förderzielen 
zu messen. Im Fall der PSA-Förderung bestanden diese darin, sowohl 
einen kurzfristigen Beitrag zur Beseitigung des Mangels an PSA zu leisten, 
als auch für eine mittel- bis langfristige Versorgungssicherheit durch Pro-
duktionsstätten in Schleswig-Holstein zu sorgen. Daneben stellt sich bei 
jeder Förderung die Frage, ob die Zuwendung für die Zielerreichung not-
wendig ist oder wirtschaftlichere Alternativen bestehen. 
 
Die Förderung konnte keine Anreize setzen, um den Mangel an PSA zu 
Beginn der Pandemie kurzfristig zu lindern. Hierfür kam sie schlicht zu 
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spät und die letztlich geförderten Projekte waren unabhängig von der För-
derung in die Wege geleitet worden. 
 
Bezüglich des Förderbeitrags zur mittel- bis langfristigen Versorgungs-
sicherheit mit PSA besteht ebenfalls Anlass zu Skepsis. Die Förderung ist 
kein Garant für einen dauerhaften Fortbestand der Produktionskapazitäten 
und damit eine stetige Verfügbarkeit von Schutzmasken aus heimischer 
Produktion. Presseberichte und Stellungnahmen des Bundesverbands 
deutscher Maskenhersteller zeigen auf, dass die Produktion von Masken 
in Deutschland bereits deutlich reduziert wurde und ohne Änderungen in 
den Vergabeverfahren eine Geschäftsaufgabe zahlreicher Unternehmen 
zu erwarten ist. 
 
Das Wirtschaftsministerium stimmt zu, dass die PSA-Förderung kein 
Garant für einen dauerhaften Bestand der Produktionskapazitäten ist. 
Auch hier sei zu berücksichtigen, dass die weitere Entwicklung im Sommer 
2020 noch nicht absehbar gewesen sei. Allerdings habe die Investitions-
bank Schleswig-Holstein bei der Antragsprüfung Diversifikationsstrategien 
zur Verminderung von Absatzrisiken ausdrücklich berücksichtigt. In die-
sem Zusammenhang hätten die geförderten Unternehmen glaubhaft ge-
macht, dass sie die für einen wirtschaftlich tragfähigen Produktionsbetrieb 
erforderliche Auslastung auch abseits des Pandemiegeschehens erzielen 
könnten. 
 
Hinsichtlich der Vergaberegularien habe man inzwischen das für die Be-
schaffung der Strategischen Reserve des Landes zuständige Ministerium 
für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren kontaktiert. Die-
ses sei gebeten worden, bei eventueller zukünftiger PSA-Beschaffung re-
gionale Anbieter und damit auch nachhaltigere (kurze) Beschaffungswege 
verstärkt zu berücksichtigen, soweit dies vergabetechnisch möglich sei. 
 

22.5 Parallele Förderung von Bund und Land wirft Probleme auf 
 
Um ein Mindestmaß an Wirtschaftlichkeit sicherzustellen, wäre es darüber 
hinaus von Beginn an erforderlich gewesen, auf eine Federführung des 
Bundes zu setzen. Dass Schleswig-Holstein als einziges Land eine eigene 
PSA-Förderung parallel zum Bund ins Leben gerufen hat, war aus Sicht 
des LRH ein Fehler. Die schleswig-holsteinischen Förderprojekte fielen im 
Verhältnis zu den vom Bund geschaffenen Produktionskapazitäten zum 
einen kaum ins Gewicht. Zum anderen sind Gründe für eine flächen-
deckend über das gesamte Bundesgebiet vorhandene Produktionsinfra-
struktur nicht ersichtlich. 
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Die Förderpraxis hat zudem gezeigt, dass ein Nebeneinander von Richtli-
nien mit vergleichbarem Fördergegenstand Probleme aufwirft und die 
Wirtschaftlichkeit der Förderung zusätzlich beeinträchtigen kann. So hat 
ein Zuwendungsempfänger sowohl Fördermittel vom Bund als auch vom 
Land erhalten, was einen hohen Kontrollaufwand zum Ausschluss von 
Doppelförderungen nach sich zieht. Außerdem schloss der Bund Förde-
rungen für Anlagen aus, die gleichzeitig für die Abarbeitung von Beschaf-
fungsaufträgen des Bundes genutzt werden. Die Idee dahinter war, dass 
es keiner ergänzenden Investitionsförderung bedarf, wenn Unternehmen 
schon durch öffentliche Aufträge Anreize für die PSA-Produktion erhalten. 
Das wurde dadurch konterkariert, dass ein mit einem solchen Beschaf-
fungsauftrag ausgestattetes Unternehmen stattdessen eine Landesförde-
rung beantragte und diese bewilligt wurde. 
 
Aus all diesen Gründen sollte das Land auf weitere Maßnahmen zur 
Sicherstellung der PSA-Produktion in Schleswig-Holstein verzichten. Viel-
mehr ist federführend auf Bundesebene zu entscheiden, wie eine langfris-
tige Versorgungssicherheit mit PSA erreicht werden soll. Bereits im Juni 
2020 hat die Bundesregierung beschlossen, hierfür eine „Nationale Reser-
ve Gesundheitsschutz“ einzurichten. Damit soll der PSA-Bedarf des Ge-
sundheitssektors und des Bundes künftig für bis zu 6 Monate gedeckt wer-
den können. Fragen der Bedarfsermittlung, vergaberechtliche Aspekte 
sowie Qualitätsanforderungen und Steuerungsstrukturen sind Themen, die 
im Zuge der Institutionalisierung dieser Nationalen Reserve Gesundheits-
schutz näher betrachtet werden müssen. 
 
Das Wirtschaftsministerium kann den Hinweis auf den Sonderfall eines 
vom Land geförderten Unternehmens, das gleichzeitig einen Beschaf-
fungsauftrag des Bundes erhalten hat, nachvollziehen. Künftig würden sol-
che Fälle kritischer betrachtet. Tatsächliche Doppelförderungen hätten 
durch die Prüfungen durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein aber 
verhindert werden können. 
 
Von Beginn an sei klar gewesen, dass die schleswig-holsteinische Förde-
rung nur eine Ergänzung zur Bundesförderung sein könne. Im Mai 2020 
sei die Idee einer schleswig-holsteinischen Förderung seitens des Bun-
deswirtschaftsministeriums allerdings sehr begrüßt worden. 
 
Abschließend stimmt das Wirtschaftsministerium der Empfehlung des LRH 
zu, auf weitere PSA-Fördermaßnahmen des Landes zu verzichten. Die 
Federführung hinsichtlich der PSA-Versorgungssicherheit liege beim 
Bund. 
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